
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/11/22 4Ob377/77,
4Ob600/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1977

Norm

ABGB §26

PartG §1

ZPO §1 Af3

Rechtssatz

Einer Wahlpartei, auf die sich das Parteiengesetz nicht bezieht, kommen gemäß § 26 ABGB als einer "erlaubten

Gesellschaft" grundsätzlich die gleichen Rechte und P8ichten wie einer natürlichen Person zu. Wenn auch die

Au9assungen über das Ausmaß der Rechtsfähigkeit einer Wahlpartei nicht einheitlich sind, so muß sie doch insoweit

bejaht werden, als Ansprüche von ihr oder gegen sie erhoben werden, die aus ihrer Tätigkeit im Rahmen ihres

Hauptzwecks abgeleitet werden. ( Volkspartei - Wahlgemeinschaft Melk - Wedl ).
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